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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1769/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der

pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem
Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15. 7. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. August 1998 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0709 90 70 052 72,8
999 72,8

0805 30 10 382 60,7
388 64,2
524 67,0
528 58,3
999 62,5

0806 10 10 052 98,1
400 235,2
600 63,5
624 157,4
999 138,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 63,5
400 80,8
508 88,0
512 67,7
524 63,1
528 66,5
800 171,8
804 110,6
999 89,0

0808 20 50 052 82,1
388 82,8
528 105,9
999 90,3

0809 30 10, 0809 30 90 052 61,5
999 61,5

0809 40 05 064 64,3
066 80,0
999 72,2

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1770/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für
Melasse im Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der
Kommission vom 23. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen für die Einfuhr von Melasse im Zucker-
sektor und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
785/68 (3), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (4) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen Grenz-
übergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muß auf der Grundlage
der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem Welt-
markt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe der
etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Standard-
qualität berichtigten Notierungen oder Preises dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betreffend
die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den wichtigen
Märkten in Drittländern festgestellten Preise und die
Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internationalen
Handels berücksichtigt werden, die die Kommission von
den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus eigenen
Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß Artikel
7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es möglich, den
Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu legen, soweit
dieser Durchschnitt für die tatsächliche Markttendenz als
repräsentativ gelten kann.

Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn die
Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität ist
oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für den
Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem sind
Angebotspreise auszuschließen, die als für die tatsächliche
Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 erzielten
Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des reprä-
sentativen Preises gedient hat, der Kommission nicht zur
Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden, offenbar für
die effektive Markttendenz nicht repräsentativen Ange-
botspreise zu plötzlichen und erheblichen Änderungen
des repräsentativen Preises führen würden.

Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unterschied,
so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzusetzen. Bei
Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle besondere
Beträge festzusetzen.

Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
daß die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei
der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 werden entsprechend dem
Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

(1) ABl. L 177 vom 1. 7. 1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 38.
(3) ABl. L 141 vom 24. 6. 1995, S. 12.
(4) ABl. L 145 vom 27. 6. 1968, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Zölle bei der Einfuhr von Melasse
im Zuckersektor

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
je 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr je 100 kg
Eigengewicht des Erzeugnisses
wegen der Aussetzung gemäß

Artikel 5 der Verordnung
(EG) Nr. 1422/95

anzuwendender Betrag (2)

1703 10 00 (1) 6,84 0,08 

1703 90 00 (1) 8,24  0,00

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des

Gemeinsamen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1771/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unver-
ändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1148/98 (2), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 4
zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1739/98 der Kommission (3) festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1739/98
enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die die
Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die

derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten und nicht
denaturierten Erzeugnisse, die im Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 1739/98 festgesetzt wurden, werden wie im
Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 177 vom 1. 7. 1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 38.
(3) ABl. L 218 vom 6. 8. 1998, S. 6.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. August 1998 zur Änderung der
Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Betrag der Erstattung

 in ECU/100 kg 

1701 11 90 9100 40,29 (1)
1701 11 90 9910 38,62 (1)
1701 11 90 9950 (2)
1701 12 90 9100 40,29 (1)
1701 12 90 9910 38,62 (1)
1701 12 90 9950 (2)

 in ECU/1 % Saccharose × 100 kg 

1701 91 00 9000 0,4380

 in ECU/100 kg 

1701 99 10 9100 43,80
1701 99 10 9910 44,24
1701 99 10 9950 44,24

 in ECU/1 % Saccharose × 100 kg 

1701 99 90 9100 0,4380

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn
der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird
der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 17a
Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der
Kommission (ABl. L 255 vom 26. 9. 1985, S. 12), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21. 11. 1985, S. 14).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1772/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die
im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1574/98

durchgeführte 2. Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 (2), insbesondere auf Artikel 17
Absatz 5 zweiter Unterabsatz Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1574/98 der Kommis-
sion vom 22. Juli 1998 betreffend eine Dauerausschrei-
bung für die Festsetzung von Abschöpfungen und/oder
Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzucker (3) werden
Teilausschreibungen für die Ausfuhr dieses Zuckers
durchgeführt.

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1574/
98 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der Ausfuhrerstat-
tung für die betreffende Teilausschreibung insbesondere
unter Berücksichtigung der Lage und der voraussichtli-

chen Entwicklung des Zuckermarktes in der Gemein-
schaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

Nach Prüfung der Angebote sind für die 2. Teilausschrei-
bung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen festzu-
legen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1574/98 durch-
geführte 2. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 47,257 ECU je 100 kg
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 177 vom 1. 7. 1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 38.
(3) ABl. L 206 vom 23. 7. 1998, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1773/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

betreffend die Verordnung (EG) Nr. 1218/96 zur teilweisen Befreiung vom
Einfuhrzoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den Abkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Polen, der Republik Ungarn,
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der Republik Bulgarien

und der Republik Rumänien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1218/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 zur teilweisen Befreiung vom Einfuhr-
zoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Republik Polen, der Republik Ungarn, der
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der
Republik Bulgarien und der Republik Rumänien (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 32/98 (4),
wurden unter anderem die Mengen Gerste und Weich-
weizen mit Ursprung in der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik und der Republik Ungarn festge-
legt, für welche die Vorzugsbedingungen gemäß den mit
den genannten Ländern geschlossenen Interimsab-
kommen gelten.

Überschreiten die bezüglich der Erteilung von Einfuhrli-
zenzen beantragten Mengen das jeweilige Jahreskontin-
gent, setzt die Kommission zur Verringerung dieser
Mengen einen einheitlichen Prozentsatz fest. Am 10.
August 1998 wurden Einfuhrlizenzen für 4 250 Tonnen
Gerste aus der Republik Ungarn mit einem auf 0 ECU/t
vermindertem Einfuhrzoll beantragt, während für diese
Einfuhr höchstens 1 150 Tonnen vorgesehen sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den am 10. August 1998 gestellten und der Kommission
mitgeteilten Anträgen auf Erteilung von Einfuhrlizenzen
für die im Rahmen des Kontingents „Ungarn“ vorgese-
hene Einfuhr von Gerste des KN-Codes 1003 00 90 mit
einem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1218/96 auf 0
ECU/t verminderten Einfuhrzoll wird für die in diesen
Anträgen vermerkten und mit dem Koeffizienten
0,270588 multiplizierten Mengen stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29. 6. 1996, S. 51.
(4) ABl. L 5 vom 9. 1. 1998, S. 4.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1774/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

betreffend die Verordnung (EG) Nr. 1218/96 zur teilweisen Befreiung vom
Einfuhrzoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den Abkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Polen, der Republik Ungarn,
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der Republik Bulgarien

und der Republik Rumänien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1218/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 zur teilweisen Befreiung vom Einfuhr-
zoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Republik Polen, der Republik Ungarn, der
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der
Republik Bulgarien und der Republik Rumänien (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 32/98 (4),
wurden unter anderem die Mengen Gerste und Weich-
weizen mit Ursprung in der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik und der Republik Ungarn festge-
legt, für welche die Vorzugsbedingungen gemäß den mit
den genannten Ländern geschlossenen Interimsab-
kommen gelten.

Überschreiten die bezüglich der Erteilung von Einfuhrli-
zenzen beantragten Mengen das jeweilige Jahreskontin-
gent, setzt die Kommission zur Verringerung dieser
Mengen einen einheitlichen Prozentsatz fest. Am 10.
August 1998 wurden Einfuhrlizenzen für 612 000 Tonnen
Weichweizen aus der Republik Rumänien mit um 80 %
vermindertem Einfuhrzoll beantragt, während für diese
Einfuhr höchstens 18 000 Tonnen vorgesehen sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den am 10. August 1998 gestellten und der Kommission
mitgeteilten Anträgen auf Erteilung von Einfuhrlizenzen
für die im Rahmen des Kontingents „Rumänien“ vorgese-
hene Einfuhr von Weichweizen des KN-Codes
1001 90 99 mit einem gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1218/96 um 80 % verminderten Einfuhrzoll wird für die
in diesen Anträgen vermerkten und mit dem Koeffizi-
enten 0,0294118 multiplizierten Mengen stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29. 6. 1996, S. 51.
(4) ABl. L 5 vom 9. 1. 1998, S. 4.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1775/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

betreffend die Verordnung (EG) Nr. 1218/96 zur teilweisen Befreiung vom
Einfuhrzoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den Abkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Polen, der Republik Ungarn,
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der Republik Bulgarien

und der Republik Rumänien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1218/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 zur teilweisen Befreiung vom Einfuhr-
zoll für bestimmte Getreideerzeugnisse gemäß den
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Republik Polen, der Republik Ungarn, der
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der
Republik Bulgarien und der Republik Rumänien (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 32/98 (4),
wurden unter anderem die Mengen Gerste und Weich-
weizen mit Ursprung in der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik und der Republik Ungarn festge-
legt, für welche die Vorzugsbedingungen gemäß den mit
den genannten Ländern geschlossenen Interimsab-
kommen gelten.

Überschreiten die bezüglich der Erteilung von Einfuhrli-
zenzen beantragten Mengen das jeweilige Jahreskontin-
gent, setzt die Kommission zur Verringerung dieser
Mengen einen einheitlichen Prozentsatz fest. Am 10.
August 1998 wurden Einfuhrlizenzen für 47 424 893
Tonnen Weizen aus der Republik Ungarn mit um 80 %
vermindertem Einfuhrzoll beantragt, während für diese
Einfuhr höchstens 168 303 Tonnen vorgesehen sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den am 10. August 1998 gestellten und der Kommission
mitgeteilten Anträgen auf Erteilung von Einfuhrlizenzen
für die im Rahmen des Kontingents „Ungarn“ vorgese-
hene Einfuhr von Weichweizen und Hartweizen der KN-
Codes 1001 90 99 und 1001 10 00 mit einem gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1218/96 um 80 % verminderten
Einfuhrzoll wird für die in diesen Anträgen vermerkten
und mit dem Koeffizienten 0,00354883 multiplizierten
Mengen stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29. 6. 1996, S. 51.
(4) ABl. L 5 vom 9. 1. 1998, S. 4.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1776/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Betrag, um den die Erstattung für Getreide berichtigt
wird, ist durch die Verordnung (EG) Nr. 1756/98 der
Kommission (3), festgesetzt worden.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif-
Preise für Terminkäufe und unter Berücksichtigung der
voraussichtlichen Marktentwicklung ist es erforderlich,
den zur Zeit geltenden Betrag, um den die Erstattung für
Getreide berichtigt wird, abzuändern.

Die Berichtigung muß nach dem gleichen Verfahren fest-
gesetzt werden wie die Erstattung; sie kann zwischenzeit-
lich abgeändert werden.

Die mit Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
150/95 (5), festgelegten repräsentativen Marktkurse werden
bei der Umrechnung der in den Drittlandswährungen
ausgedrückten Beträge berücksichtigt. Außerdem werden
sie bei der Bestimmung der den Währungen der
Mitgliedstaaten entsprechenden landwirtschaftlichen
Umrechnungskurse zugrunde gelegt. Die für diese
Umrechnungen erforderlichen Durchführungsbestim-
mungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 1068/93
der Kommission (6), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 961/98 (7), erlassen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c), mit Ausnahme von Malz, der geän-
derten Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 im voraus festge-
setzten Erstattungen für Produkte zu berichtigen sind,
wird wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(4) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21. (5) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37. (6) ABl. L 108 vom 1. 5. 1993, S. 106.
(3) ABl. L 226 vom 7. 8. 1998, S. 22. (7) ABl. L 135 vom 8. 5. 1998, S. 5.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. August 1998 zur Änderung der bei der Erstattung
für Getreide anzuwendenden Berichtigung

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (1)
Laufender

Monat 1. Term. 2. Term. 3. Term. 4. Term. 5. Term. 6. Term.

8 9 10 11 12 1 2

1001 10 00 9200        
1001 10 00 9400 01 0 –1,00 –2,00 –3,00 –4,00  
1001 90 91 9000        
1001 90 99 9000 01 0 0 –4,00 –8,00 –9,00  
1002 00 00 9000 01 0 0 0 0 0  
1003 00 10 9000        
1003 00 90 9000 03 0 –25,00 –25,00 –25,00 –25,00  

02 0 0 0 0 0 0 0
1004 00 00 9200        
1004 00 00 9400 01 0 0 0 0 0  
1005 10 90 9000        
1005 90 00 9000 01 0 0 0 0 0  
1007 00 90 9000        
1008 20 00 9000        
1101 00 11 9000        
1101 00 15 9100 01 0 0 0 0 0  
1101 00 15 9130 01 0 0 0 0 0  
1101 00 15 9150 01 0 0 0 0 0  
1101 00 15 9170 01 0 0 0 0 0  
1101 00 15 9180 01 0 0 0 0 0  
1101 00 15 9190        
1101 00 90 9000        
1102 10 00 9500 01 0 0 0 0 0  
1102 10 00 9700        
1102 10 00 9900        
1103 11 10 9200 01 0 –1,50 –3,00 –4,50 –6,00  
1103 11 10 9400        
1103 11 10 9900        
1103 11 90 9200 01 0 0 0 0 0  
1103 11 90 9800        

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl. L 214 vom 30. 7. 1992,
S. 20) bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1777/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Ablehnung von Anträgen auf Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr im
Sektor Getreide

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der
Kommission vom 23. Mai 1995 mit besonderen Durch-
führungsbestimmungen über Einfuhr- und Ausfuhrli-
zenzen für Getreide und Reis (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 932/97 (4), insbesondere auf
Artikel 7 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Anzahl der Anträge auf im voraus festgesetzte Erstat-
tungen für Kartoffelstärke ist von spekulativem Charakter.
Es sollten deshalb alle Anträge abgelehnt werden, die am
10., 11. und 12. August 1998 eingereicht wurden 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 wird die am 10., 11. und 12. August 1998 beantragte
Erteilung von Lizenzen mit Erstattungen für die Ausfuhr
von Erzeugnissen des KN-Codes 1108 13 00 abgelehnt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 117 vom 24. 5. 1995, S. 2.
(4) ABl. L 56 vom 26. 2. 1998, S. 12.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1778/98 DER KOMMISSION

vom 12. August 1998

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungser-
zeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3 dritter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnissen anzuwenden sind, wurden
durch die Verordnung (EG) Nr. 1752/98 (5) festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1572/98
enthaltenen Vorschriften, Kriterien und Durchführungs-
bestimmungen auf die Angaben, über die die Kommis-

sion gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die gegenwärtig
geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/
95 (6) unterliegenden Erzeugnisse in unverändertem
Zustand, festgesetzt im Anhang der Verordnung (EG) Nr.
1752/98, werden gemäß den Beträgen im Anhang zu
dieser Verordnung für die dort angegebenen Erzeugnisse
abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. August 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. August 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16.
(5) ABl. L 219 vom 7. 8. 1998, S. 15. (6) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 55.
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(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. August 1998 zur Änderung der Ausfuhrerstat-
tungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) 72,13
1102 20 10 9400 (1) 61,82
1102 20 90 9200 (1) 61,82
1102 90 10 9100 63,39
1102 90 10 9900 43,11
1102 90 30 9100 61,09
1103 12 00 9100 61,09
1103 13 10 9100 (1) 92,74
1103 13 10 9300 (1) 72,13
1103 13 10 9500 (1) 61,82
1103 13 90 9100 (1) 61,82
1103 19 10 9000 41,27
1103 19 30 9100 65,50
1103 21 00 9000 37,06
1103 29 20 9000 43,11
1104 11 90 9100 63,39
1104 12 90 9100 67,88
1104 12 90 9300 54,30
1104 19 10 9000 37,06
1104 19 50 9110 82,43
1104 19 50 9130 66,98
1104 21 10 9100 63,39
1104 21 30 9100 63,39
1104 21 50 9100 84,52
1104 21 50 9300 67,62
1104 22 20 9100 54,30
1104 22 30 9100 57,70

1104 23 10 9100 77,28
1104 23 10 9300 59,25
1104 29 11 9000 37,06
1104 29 51 9000 36,33
1104 29 55 9000 36,33
1104 30 10 9000 9,08
1104 30 90 9000 12,88
1107 10 11 9000 64,67
1107 10 91 9000 75,22
1108 11 00 9200 72,66
1108 11 00 9300 72,66
1108 12 00 9200 82,43
1108 12 00 9300 82,43
1108 13 00 9200 66,43
1108 13 00 9300 66,43
1108 19 10 9200 41,04
1108 19 10 9300 41,04
1109 00 00 9100 0,00
1702 30 51 9000 (2) 99,74
1702 30 59 9000 (2) 76,36
1702 30 91 9000 99,74
1702 30 99 9000 76,36
1702 40 90 9000 76,36
1702 90 50 9100 99,74
1702 90 50 9900 76,36
1702 90 75 9000 104,51
1702 90 79 9000 72,54
2106 90 55 9000 76,36

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1. 11. 1975, S. 20).

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1) bestimmt.
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RICHTLINIE 98/56/EG DES RATES

vom 20. Juli 1998

über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Zierpflanzenbau spielt in der Landwirtschaft
der Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

(2) Befriedigende Ergebnisse im Zierpflanzenbau
hängen weitgehend von Qualität und Gesundheit
des Vermehrungsmaterials von Zierpflanzen ab.

(3) Auf Gemeinschaftsebene harmonisierte Anforde-
rungen werden gewährleisten, daß die Abnehmer
gemeinschaftsweit mit gesundem und hochwer-
tigem Vermehrungsmaterial versorgt werden.

(4) Im Hinblick auf die Pflanzengesundheit müssen
derart harmonisierte Anforderungen mit der Richt-
linie 77/93/EWG des Rates vom 21. Dezember
1976 über Maßnahmen zum Schutz der Gemein-
schaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung
von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse (4) im Einklang stehen.

(5) Es sollten Gemeinschaftsvorschriften für alle Zier-
pflanzengattungen und -arten in der Gemeinschaft
festgelegt werden mit Ausnahme derjenigen, die
unter die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates
vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten
durch Überwachung des Handels (5) fallen.

(6) Unbeschadet der Pflanzenschutzvorschriften
aufgrund der Richtlinie 77/93/EWG sollten auf
Vermehrungsmaterial, das für die Ausfuhr in Dritt-
länder bestimmt ist, die einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften über die Vermarktung nicht

angewandt werden, da dort andere Vorschriften
gelten können als die dieser Richtlinie.

(7) Zur Festlegung von Pflanzenschutz- und Qualitäts-
vorschriften für die einzelnen Zierpflanzengat-
tungen und -arten sind langwierige und ein-
gehende wissenschaftlich-technische Prüfungen
erforderlich. Daher ist ein Verfahren für die Festle-
gung dieser Vorschriften vorzusehen.

(8) Es ist in erster Linie Aufgabe der Versorger von
Vermehrungsmaterial, sicherzustellen, daß ihre
Erzeugnisse den Bedingungen dieser Richtlinie
genügen.

(9) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
müssen bei der Durchführung der Überprüfungen
und Inspektionen darauf achten, daß die Versorger
die genannten Bedingungen erfüllen.

(10) Es sollten gemeinschaftliche Überprüfungsmaß-
nahmen eingeführt werden, um eine einheitliche
Anwendung der in dieser Richtlinie aufgestellten
Regeln in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

(11) Es liegt im Interesse des Abnehmers von Vermeh-
rungsmaterial, daß die Bezeichnung der Sorte bzw.
der Pflanzengruppe bekannt ist und die Identität
geschützt wird.

(12) Die Besonderheiten des Zierpflanzensektors stellen
einen erschwerenden Faktor dar. Daher kann das
obengenannte Ziel am besten durch eine allge-
meine Sortenkenntnis bzw. dadurch erreicht
werden, daß eine vom Versorger erstellte und
aufbewahrte Beschreibung der Sorte oder Pflanzen-
gruppe verfügbar ist.

(13) Zur Gewährleistung der Sortenechtheit und der
vorschriftsmäßigen Vermarktung von Vermeh-
rungsmaterial müssen Gemeinschaftsvorschriften
für die Trennung der Partien sowie für das Kenn-
zeichen festgelegt werden. Die Kennzeichnung
muß die für die amtliche Prüfung und die Unter-
richtung des Anbauers notwendigen Angaben
aufweisen.

(14) Für den Fall vorübergehender Versorgungsengpässe
müssen Vorschriften für das Inverkehrbringen von
Vermehrungsmaterial vorgesehen werden, das
geringere Anforderungen als die dieser Richtlinie
erfüllt.

(1) ABl. C 50 vom 17. 2. 1998, S. 8.
(2) ABl. C 104 vom 6. 4. 1998, S. 40.
(3) ABl. C 157 vom 25. 5. 1998, S. 3.
(4) ABl. L 26 vom 31. 1. 1977, S. 20. Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 98/2/EG der Kommission (ABl. L 15
vom 21. 1. 1998, S. 34).

(5) ABl. L 61 vom 3. 3. 1997, S. 1. Verordnung geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 938/97 der Kommission (ABl. L 140
vom 30. 5. 1997, S. 1).
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(15) Das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial
aus Drittländern in der Gemeinschaft ist zu regeln;
Voraussetzung dafür ist, daß diese Erzeugnisse in
jeder Hinsicht gleichwertige Garantien bieten wie
das Vermehrungsmaterial aus der Gemeinschaft
und daß sie die Gemeinschaftsvorschriften erfüllen.

(16) Zur Harmonisierung der technischen Prüfungsver-
fahren der Mitgliedstaaten und zum Vergleich des
erzeugten Vermehrungsmaterials aus der Gemein-
schaft mit Drittlandserzeugnissen sollen Ver-
gleichsprüfungen durchgeführt werden, damit fest-
gestellt werden kann, ob das Vermehrungsmaterial
die Vorschriften dieser Richtlinie erfüllt.

(17) Zur Erleichterung der wirksamen Durchführung
dieser Richtlinie sollte die Kommission ermächtigt
werden, die erforderlichen Maßnahmen zur Durch-
führung dieser Richtlinie zu erlassen. Dazu sollte
ein Verfahren angewendet werden, das eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und
den Mitgliedstaaten im Rahmen eines Ständigen
Ausschusses für Vermehrungsmaterial von Zier-
pflanzen gewährleistet.

(18) Mit der Richtlinie 91/682/EWG des Rates vom
19. Dezember 1991 über das Inverkehrbringen von
Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Zierpflan-
zenarten (1) wurden harmonisierte Bedingungen auf
Gemeinschaftsebene festgelegt, um zu gewährlei-
sten, daß Käufer in der ganzen Gemeinschaft
Vermehrungsmaterial und Zierpflanzen erhalten,
die gesund und von einwandfreier Qualität sind.

(19) Die Mitgliedstaaten sind bei der Auslegung und
Umsetzung der genannten Richtlinie auf Schwie-
rigkeiten gestoßen.

(20) Die vorgenannte Richtlinie wurde für geeignet
befunden, in die SLIM-Initiative (Simpler Legisla-
tion for the Internal Market  Vereinfachung der
Rechtsvorschriften im Binnenmarkt) aufge-
nommen zu werden, die im Mai 1996 von der
Kommission eingeleitet wurde.

(21) Das SLIM-Team für Zierpflanzen gab verschiedene
Empfehlungen zur Vereinfachung der genannten
Richtlinie ab. Diese Empfehlungen sind in der
Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament über die SLIM-Initiative
enthalten.

(22) Diese Empfehlungen betrafen die Personen, für die
die Kontrollvorschriften der genannten Richtlinie
gelten sollen, die Liste der unter die Richtlinie
fallenden Arten, die Sortenechtheit, den Zusam-
menhang mit der Richtlinie 77/93/EWG und die
Gleichstellung von Drittländern.

(23) Nach Erwägung dieser Empfehlungen ist es
wünschenswert, einige Vorschriften der Richtlinie
91/682/EWG zu ändern. In Anbetracht der Anzahl
dieser Änderungen ist die Richtlinie im Interesse
der Klarheit neu zu fassen 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

REGELUNGSGEGENSTAND

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie betrifft das Inverkehrbringen von
Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen in der Gemein-
schaft. Sie gilt unbeschadet der Vorschriften über den
Schutz wildlebender Pflanzenarten gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97, der Vorschriften über
Verpackungen und Verpackungsabfälle gemäß der Richt-
linie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (2) und, sofern nicht die vorliegende Richtlinie oder
eine auf ihrer Grundlage erlassene Vorschrift anderweitige
Bestimmungen enthält, der Pflanzenschutzvorschriften
der Richtlinie 77/93/EWG.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für

 Vermehrungsmaterial, das nachweislich dazu be-
stimmt ist, in Drittländer ausgeführt zu werden, und
eindeutig als solches gekennzeichnet und hinreichend
abgesondert ist,

 Vermehrungsmaterial, das nicht zur Gewinnung von
Erzeugnissen für Zierzwecke bestimmt ist, sofern es
unter andere gemeinschaftliche Rechtsvorschriften für
das Inverkehrbringen von derartigem Vermehrungs-
material fällt.

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 17 kann
beschlossen werden, daß einige oder sämtliche Anforde-
rungen dieser Richtlinie nicht für Saatgut von besonderen
Arten oder Pflanzengruppen gelten, sofern es zur Gewin-
nung von weiterem Vermehrungsmaterial bestimmt ist
und es keine nennenswerte Verbindung zwischen der
Qualität dieses Saatguts und der Qualität des daraus
gewonnenen Materials gibt.

TITEL II

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie gelten als

1. „Vermehrungsmaterial“: Pflanzenmaterial, das be-
stimmt ist

 zur Vermehrung von Zierpflanzen oder
 zur Erzeugung von Zierpflanzen; bei Erzeugung

von vollständigen (fertigen) Pflanzen gilt diese
Begriffsbestimmung nur, soweit die erzeugte Zier-
pflanze zum weiteren Inverkehrbringen bestimmt
ist;

„Vermehrung“: Reproduktion auf vegetativem oder
anderem Wege;

(1) ABl. L 376 vom 31. 12. 1991, S. 21. (2) ABl. L 365 vom 31. 12. 1994, S. 10.
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2. „Versorger“: natürliche oder juristische Person, die
berufsmäßig Vermehrungsmaterial in Verkehr bringt
oder einführt;

3. „Inverkehrbringen“: Verkauf oder Lieferung durch
einen Versorger an eine andere Person. Der Verkauf
umfaßt auch die Bereithaltung oder Lagerhaltung, die
Ausstellung im Hinblick auf den Verkauf und das
Angebot zum Verkauf;

4. „Zuständige amtliche Stelle“:

a) eine vom Mitgliedstaat unter der Aufsicht der
einzelstaatlichen Regierung eingesetzte oder
benannte Behörde, die für Qualitätsfragen zuständig
ist;

b) eine staatliche Behörde

 auf nationaler Ebene oder
 auf regionaler Ebene im Rahmen der von der

Verfassung des betreffenden Mitgliedstaats
vorgegebenen Grenzen unter der Aufsicht natio-
naler Behörden.

Die vorgenannten Stellen können im Einklang mit
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ihre in dieser
Richtlinie genannten Aufgaben, die unter ihrer
Aufsicht und Kontrolle zu erfüllen sind, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts,
die im Rahmen ihrer behördlich genehmigten Satzung
ausschließlich für spezifische öffentliche Aufgaben
zuständig sind, übertragen, sofern die juristische
Person und ihre Mitglieder am Ergebnis der von ihnen
getroffenen Maßnahmen kein persönliches Interesse
haben.

Darüber hinaus können nach dem Verfahren des Arti-
kels 17 andere juristische Personen zugelassen werden,
die von einer der unter Buchstabe a) genannten Stelle
eingesetzt und unter deren Aufsicht und Kontrolle
tätig werden, sofern diese juristischen Personen am
Ergebnis der von ihnen getroffenen Maßnahmen kein
persönliches Interesse haben.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit,
welches ihre zuständigen amtlichen Stellen sind.

Die Kommission übermittelt diese Angaben den
anderen Mitgliedstaaten;

5. „Partie“: eine bestimmte Stückzahl ein und derselben
Ware, die in bezug auf Zusammensetzung und
Ursprung homogen ist.

TITEL III

ANFORDERUNGEN AN DAS VERMEHRUNGSMATE-
RIAL

Artikel 3

(1) Versorger dürfen Vermehrungsmaterial nur dann in
den Verkehr bringen, wenn es den Anforderungen dieser
Richtlinie entspricht.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Vermehrungsmaterial, das

a) für Tests oder wissenschaftliche Zwecke,

b) für Zuchtzwecke oder

c) für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt

bestimmt ist.

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 17 können Durch-
führungsvorschriften zu Absatz 2 erlassen werden.

Artikel 4

Das Vermehrungsmaterial muß gegebenenfalls den
einschlägigen Pflanzenschutzvorschriften der Richtlinie
77/93/EWG genügen.

Artikel 5

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 1 und 4
muß das Vermehrungsmaterial beim Inverkehrbringen

 zumindest dem Augenschein nach praktisch frei sein
von qualitätsmindernden Schadorganismen sowie von
Anzeichen oder Symptomen eines solchen Befalls, die
seinen Gebrauchswert herabsetzen;

 praktisch frei sein von Mängeln, die geeignet sind,
seine Qualität als Vermehrungsmaterial zu mindern;

 eine zufriedenstellende Wuchskraft und Größe im
Verhältnis zu seinem Gebrauchswert als Vermeh-
rungsmaterial haben;

 im Falle von Saatgut über eine zufriedenstellende
Keimfähigkeit verfügen;

 eine zufriedenstellende Sortenidentität und Sorten-
echtheit besitzen, wenn es nach Artikel 9 mit einem
Hinweis auf die Sorte in Verkehr gebracht wird.

(2) Jedwedes Vermehrungsmaterial, das aufgrund sicht-
barer Anzeichen oder Symptome praktisch nicht frei von
Schadorganismen ist, ist in geeigneter Weise zu behan-
deln oder gegebenenfalls zu entfernen.

(3) Material von Zitrusfrüchten muß außerdem
folgenden Anforderungen genügen:

a) Es muß von kontrolliertem Basismaterial stammen,
das keine Anzeichen für einen Befall durch Viren,
virusartige Organismen oder Krankheiten aufweist;

b) es muß kontrolliert und seit Beginn des letzten Vege-
tationszyklus praktisch frei von den genannten Viren,
virusartigen Organismen oder Krankheiten sein;

c) Edelreiser sind auf Unterlagen zu pfropfen, die für
Viroide nicht anfällig sind.

(4) Blumenzwiebeln müssen außerdem folgender Anfor-
derung genügen:

 Das Vermehrungsmaterial muß unmittelbar von Mate-
rial stammen, das beim Aufwuchs kontrolliert wurde
und von Schadorganismen und Krankheiten sowie
von Anzeichen bzw. Symptomen für einen solchen
Befall praktisch frei ist.
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(5) Nach dem Verfahren des Artikels 18 kann für eine
bestimmte Gattung oder Art eine Tabelle mit zusätzli-
chen Bedingungen hinsichtlich der Qualität aufgestellt
werden, der Vermehrungsmaterial beim Inverkehrbringen
entsprechen muß. Eine Gattung oder Art ist nur dann in
die Tabelle aufzunehmen, wenn diese zusätzlichen
Vorschriften nachweislich erforderlich sind. Für eine
Entscheidung über die Notwendigkeit dieser Vorschriften
werden folgende Kriterien angelegt:

 Auftreten von Problemen im Zusammenhang mit der
Qualität von Vermehrungsmaterial der betroffenen
Art oder Gattung, die nur mit rechtlichen Mitteln
zufriedenstellend gelöst werden können;

 wirtschaftliche Bedeutung des Vermehrungsmaterials
der betroffenen Art oder Gattung;

 Übereinstimmung mit internationalen Standards
betreffend Nicht-Quarantäneschadorganismen, die
einer Regelung unterliegen.

TITEL IV

ANFORDERUNGEN AN DIE VERSORGER VON
VERMEHRUNGSMATERIAL

Artikel 6

(1) Versorger, die Tätigkeiten im Rahmen dieser Richt-
linie nachgehen, sind unbeschadet des Absatzes 2 amtlich
zu registrieren. Für die zuständige amtliche Stelle können
Versorger, die bereits gemäß der Richtlinie 77/93/EWG
registriert sind, als für die Zwecke der vorliegenden
Richtlinie registriert gelten. Diese Versorger müssen
jedoch auch die Anforderungen der vorliegenden Richt-
linie erfüllen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Versorger, die nur an
Personen vermarkten, die Zierpflanzen oder Vermeh-
rungsmaterial nicht berufsmäßig erzeugen oder verkaufen.
Diese Versorger müssen jedoch die Anforderungen der
vorliegenden Richtlinie erfüllen.

Artikel 7

(1) Versorger, die Vermehrungsmaterial erzeugen,

 ermitteln und überwachen kritische Punkte im Erzeu-
gungsprozeß, welche die Qualität des Materials beein-
flussen;

 bewahren Informationen über die im ersten Gedan-
kenstrich genannte Überwachung auf, damit sie nach
einer entsprechenden Aufforderung durch die zustän-
dige amtliche Stelle von dieser geprüft werden
können;

 nehmen erforderlichenfalls Proben zwecks Analyse in
einem Labor mit geeigneten Einrichtungen und
einschlägiger fachlicher Kompetenz;

 stellen sicher, daß Partien von Vermehrungsmaterial
während des Erzeugungsprozesses gesondert ermittelt
werden können.

(2) Tritt im Betrieb eines Versorgers, der Vermehrungs-
material erzeugt, ein Schadorganismus im Sinne der
Richtlinie 77/93/EWG oder im Sinne der Maßnahmen
gemäß Artikel 5 Absatz 5 auf, so unterrichtet der
Versorger die zuständige amtliche Stelle von diesem
Auftreten und führt die von dieser Stelle festgelegten
Maßnahmen durch.

(3) Wird Vermehrungsmaterial in Verkehr gebracht,
führen registrierte Versorger mindestens 12 Monate lang
Buch über ihre Verkäufe.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 17 können Durch-
führungsbestimmungen zu Absatz 1 erlassen werden.

TITEL V

VERMARKTUNG UND KENNZEICHNUNG DES
VERMEHRUNGSMATERIALS

Artikel 8

(1) Vermehrungsmaterial ist in Partien in Verkehr zu
bringen. Vermehrungsmaterial verschiedener Partien
kann jedoch in einer einzigen Warensendung in Verkehr
gebracht werden, sofern der Versorger über die Zusam-
mensetzung und den Ursprung der einzelnen Partien
Buch führt.

(2) Vermehrungsmaterial muß beim Inverkehrbringen
von einem Etikett oder einem anderen Dokument
begleitet sein, das der Versorger erstellt.

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 17 werden Anfor-
derungen an das Etikett oder Dokument gemäß Absatz 2
festgelegt. Wird Vermehrungsmaterial jedoch für
Personen in Verkehr gebracht, die Zierpflanzen oder
Vermehrungsmaterial nicht berufsmäßig erzeugen oder
verkaufen, so können die Kennzeichnungsanforderungen
auf eine angemessene Produktinformation beschränkt
werden. Nach demselben Verfahren können Anforde-
rungen an die Verpackung von Vermehrungsmaterial fest-
gelegt werden.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Vermehrungsmaterial, das für
Personen in Verkehr gebracht wird, die Zierpflanzen oder
Vermehrungsmaterial nicht berufsmäßig erzeugen oder
verkaufen.

Artikel 9

(1) Vermehrungsmaterial kann nur dann mit einem
Hinweis auf die Sorte in Verkehr gebracht werden, wenn
die betreffende Sorte

 gemäß den Vorschriften über den Schutz neuer Sorten
durch ein Sortenschutzrecht geschützt ist oder

 amtlich eingetragen ist oder

 allgemein bekannt ist oder
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 in einer von einem Versorger geführten Liste mit
ihrer genauen Beschreibung und Bezeichnung aufge-
führt ist. Diese Listen sind in den Fällen im Einklang
mit international angenommenen Leitlinien zu
erstellen, in denen diese Anwendung finden. Die
Listen müssen auf Verlangen der zuständigen amtli-
chen Stelle des betreffenden Mitgliedstaats zugänglich
sein.

(2) Jede Sorte muß möglichst in allen Mitgliedstaaten
entsprechend den Durchführungsbestimmungen, die
gemäß Artikel 17 erlassen werden können, oder, falls es
keine solche gibt, entsprechend international angenom-
menen Leitlinien dieselbe Bezeichnung tragen.

(3) Wird Vermehrungsmaterial unter Bezugnahme auf
eine Pflanzengruppe und nicht  wie in Absatz 1 vorge-
sehen  auf eine Sorte in Verkehr gebracht, so gibt der
Versorger die Pflanzengruppe auf solche Weise an, daß
eine Verwechslung mit jeglicher Sortenbezeichnung
vermieden wird.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 17 können zusätz-
liche Durchführungsbestimmungen zu Absatz 1 vierter
Gedankenstrich erlassen werden.

TITEL VI

WENIGER STRENGEN ANFORDERUNGEN ENT-
SPRECHENDES VERMEHRUNGSMATERIAL

Artikel 10

Für den Fall vorübergehender, innerhalb der Gemein-
schaft nicht zu beseitigender Schwierigkeiten bei der
Versorgung mit Vermehrungsmaterial, das den Anforde-
rungen dieser Richtlinie entspricht, können nach dem
Verfahren des Artikels 17 Vorschriften für das Inverkehr-
bringen von Vermehrungsmaterial mit weniger strengen
Qualitätsanforderungen erlassen werden.

TITEL VII

IN DRITTLÄNDERN ERZEUGTES VERMEHRUNGS-
MATERIAL

Artikel 11

(1) Nach dem Verfahren des Artikels 17 wird
entschieden, ob in einem Drittland erzeugtes Vermeh-
rungsmaterial Garantien bietet, die den Garantien, welche
in der Gemeinschaft im Einklang mit dieser Richtlinie
erzeugtes Vermehrungsmaterial bietet, in jeder Hinsicht
gleichwertig sind.

(2) Solange keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen
wurde, darf Vermehrungsmaterial aus Drittländern nicht
eingeführt werden, es sei denn, der einführende Versorger
stellt vor der Einfuhr sicher, daß das einzuführende
Vermehrungsmaterial Garantien bietet, die den Garantien,
welche in der Gemeinschaft im Einklang mit dieser
Richtlinie erzeugtes Vermehrungsmaterial bietet, in jeder
Hinsicht gleichwertig sind, und zwar insbesondere in

bezug auf Qualität, Identitätsnachweis und Pflanzen-
gesundheit.

(3) Der Einführer unterrichtet die zuständigen amtli-
chen Stellen über das gemäß Absatz 2 eingeführte Mate-
rial; er bewahrt die Belege über seinen Vertrag mit dem
Versorger in dem Drittland auf.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 17 können Durch-
führungsbestimmungen zu dem anzuwendenden
Verfahren und den weiteren von den Einführern zu erfül-
lenden Anforderungen festgelegt werden.

TITEL VIII

KONTROLLMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN

Artikel 12

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen, daß die Versorger alle
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen,
daß die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt sind. Zu
diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß
Vermehrungsmaterial

 zumindest stichprobenweise und
 zumindest in bezug auf das Inverkehrbringen an

Personen, die Zierpflanzen oder Vermehrungsmaterial
berufsmäßig erzeugen oder verkaufen,

amtlich auf die Einhaltung der Vorschriften überprüft
wird. Die Mitgliedstaaten können auch Proben nehmen,
um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Die
zuständigen amtlichen Stellen erhalten bei der Überprü-
fung und Überwachung zu jedem angemessenen Zeit-
punkt freien Zutritt zu allen Teilen der Versorgerbetriebe.

Die Kommission wird dem Rat bis zum 31. Dezember
2002 einen Bericht über das Funktionieren der Kontroll-
regelung dieses Artikels zusammen mit geeigneten
Vorschlägen vorlegen; diese können gegebenenfalls auch
vorsehen, daß Einzelhandelsverkäufe von den Anforde-
rungen dieser Richtlinie ausgenommen werden.

(2) Nähere Durchführungsbestimmungen zu den amtli-
chen Prüfungen gemäß dieser Richtlinie können nach
dem Verfahren des Artikels 17 festgelegt werden.

Artikel 13

(1) Erweist es sich bei den amtlichen Überprüfungen
nach Artikel 12 oder den Prüfungen nach Artikel 14, daß
Vermehrungsmaterial den Anforderungen dieser Richt-
linie nicht entspricht, so sorgt die zuständige amtliche
Stelle dafür, daß der Versorger alle geeigneten Abhilfe-
maßnahmen ergreift; falls dies nicht möglich ist, verbietet
sie das Inverkehrbringen derartigen Materials innerhalb
der Gemeinschaft.

(2) Erweist es sich, daß Vermehrungsmaterial, das von
einem Versorger in Verkehr gebracht wird, die Anforde-
rungen dieser Richtlinie nicht erfüllt, so stellt der betref-
fende Mitgliedstaat sicher, daß gegen diesen Versorger
entsprechend vorgegangen wird.
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(3) Die Maßnahmen nach Absatz 2 werden so schnell
wie möglich zurückgenommen, sobald mit hinreichender
Sicherheit feststeht, daß das zur Vermarktung bestimmte
Vermehrungsmaterial des betreffenden Versorgers künftig
die Anforderungen und Bedingungen dieser Richtlinie
erfüllt.

Artikel 14

(1) Erforderlichenfalls werden in den Mitgliedstaaten
Prüfungen oder Tests an Proben durchgeführt, um festzu-
stellen, ob Vermehrungsmaterial die Anforderungen und
Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt. Die Kommission
kann die Prüfungen durch Vertreter der Mitgliedstaaten
und der Kommission überwachen lassen.

(2) Erforderlichenfalls kann nach dem Verfahren des
Artikels 17 beschlossen werden, zu dem gleichen Zweck
wie in Absatz 1 Gemeinschaftsprüfungen oder -tests
durchzuführen. Die Kommission kann die Gemein-
schaftsprüfungen durch Vertreter der Mitgliedstaaten und
der Kommission überwachen lassen.

(3) Die Prüfungen oder Tests nach den Absätzen 1 und
2 dienen der Harmonisierung der technischen Verfahren
zur Prüfung von Vermehrungsmaterial. Berichte über den
Stand der Prüfungen oder Tests werden der Kommission
übermittelt und dem in Artikel 17 genannten Ausschuß
vorgelegt.

(4) Die Kommission gewährleistet, daß in entspre-
chenden Fällen im Rahmen des in Artikel 17 genannten
Ausschusses Regelungen zur Koordinierung, Durchfüh-
rung und Überwachung der Prüfungen nach den
Absätzen 1 und 2 sowie zur Auswertung ihrer Ergebnisse
getroffen werden. Bei Fragen in bezug auf Organismen,
die unter die Richtlinie 77/93/EWG fallen, unterrichtet
die Kommission den Ständigen Ausschuß für Pflanzen-
schutz; dieser ist auch zu Berichten über gemeinschaft-
liche Prüfungen zu hören, wenn diese Schadorganismen
betreffen, die unter die Richtlinie 77/93/EWG fallen. In
Drittländern erzeugtes Vermehrungsmaterial kann in
diese Prüfungen einbezogen werden.

Artikel 15

Das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial, das die
Anforderungen und Bedingungen dieser Richtlinie
erfüllt, darf hinsichtlich der Versorger, der Qualität, des
Pflanzenschutzes, der Kennzeichnung und der Ver-
packung keinen anderen Beschränkungen unterworfen
werden, als sie in dieser Richtlinie festgelegt sind.

Artikel 16

Nach dem Verfahren des Artikels 17 kann ein Mitglied-
staat auf Antrag unter bestimmten Bedingungen ganz
oder teilweise von bestimmten Verpflichtungen dieser
Richtlinie hinsichtlich gewisser Typen von Vermehrungs-
material bestimmter Gattungen oder Arten, deren Erzeu-
gung in seinem Hoheitsgebiet wirtschaftlich von geringer

Bedeutung ist, befreit werden, es sei denn, dies würde
gegen Artikel 15 verstoßen.

TITEL IX

AUSSCHUSSVERFAHREN

Artikel 17

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren
Bezug genommen, so wird die Kommission durch einen
Ausschuß unterstützt, nämlich den „Ständigen Ausschuß
für Vermehrungsmaterial und Zierpflanzen“, in dem der
Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer
Frist, die der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit
der Frage festsetzen kann, Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit der Mehrheit zustande, die in Artikel 148
Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der vom Rat auf
Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden
die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß
dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
gelten.

b) Entsprechen sie der Stellungnahme des Aus-
schusses jedoch nicht, so übermittelt die Kommis-
sion sie unverzüglich dem Rat.

In diesem Fall

 kann die Kommission die von ihr erlassenen
Maßnahmen für einen Zeitraum von höchstens
einem Monat ab dem Tag dieser Übermittlung
aussetzen;

 kann der Rat innerhalb des im ersten Gedan-
kenstrich genannten Zeitraums mit qualifi-
zierter Mehrheit eine anderslautende Entschei-
dung treffen.

(4) Auf Antrag des Vorsitzenden oder eines Mitglied-
staats kann der Ausschuß jede Frage prüfen, die sich auf
den Inhalt dieser Richtlinie bezieht.

Artikel 18

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren
Bezug genommen, so wird die Kommission durch den
Ständigen Ausschuß für Vermehrungsmaterial und Zier-
pflanzen unterstützt, in dem der Vertreter der Kommis-
sion den Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer
Frist, die der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit
der Frage festsetzen kann, Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit der Mehrheit zustande, die in Artikel 148
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Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der vom Rat auf
Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden
die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß
dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläßt die in Aussicht genom-
menen Maßnahmen, wenn sie der Stellungnahme
des Ausschusses entsprechen.

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme
ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen vor.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt
worden ist, keine Maßnahmen beschlossen, so
erläßt die Kommission die vorgeschlagenen
Maßnahmen.

TITEL X

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 19

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt-
linie ab 1. Juli 1999 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach
Absatz 1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentli-

chung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 20

(1) Die Richtlinie 91/682/EWG wird mit Wirkung zum
1. Juli 1999 aufgehoben; die Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Teil A des Anhangs
enthaltenen Umsetzungs- und Durchführungsfrist
bleiben unberührt.

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie 91/
682/EWG gelten als Verweisungen auf die vorliegende
Richtlinie und sind nach der Übereinstimmungstabelle in
Teil B des Anhangs zu lesen.

(3) Die gemäß der Richtlinie 91/682/EWG angenom-
menen Durchführungsbestimmungen finden weiterhin
Anwendung, soweit sie nicht durch neue Durchführungs-
bestimmungen geändert oder aufgehoben werden.

Artikel 21

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 20. Juli 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
W. MOLTERER
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ANHANG

TEIL A

Umsetzungs- und Durchführungsfristen

Richtlinie Umsetzungsfrist Durchführungsfrist

91/682/EWG (ABl. L 376 vom
31. 12. 1991, S. 21)

31. Dezember 1992 Artikel 5 bis 11, 14, 15, 17, 19 und
24 (für alle Gattungen und Arten)
31. Dezember 1993

TEIL B

Übereinstimmungstabelle

Vorliegende Richtlinie Richtlinie 91/682/EWG

Artikel 1 Artikel 1 und 2
Artikel 2 Artikel 3
Artikel 3 Artikel 8
Artikel 4 
Artikel 5 Artikel 4
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7 Artikel 5
Artikel 8 Artikel 10 und 11
Artikel 9 Artikel 9
Artikel 10 Artikel 13
Artikel 11 Artikel 16
Artikel 12 Artikel 17 und 18
Artikel 13 Artikel 19
Artikel 14 Artikel 20
Artikel 15 Artikel 14
Artikel 16 
Artikel 17 Artikel 21
Artikel 18 Artikel 22
Artikel 19 
Artikel 20 
Artikel 21 
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 29. Juni 1998

über den Abschluß des Interimsabkommens über Handel und handelsbezogene
Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten

Mexikanischen Staaten andererseits

(98/504/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2
letzter Satz, Artikel 66 und Artikel 113 in Verbindung mit
Artikel 228 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 228 Absatz 3
Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (2),

in der Erwägung, daß bis zum Inkrafttreten des am
8. Dezember 1997 in Brüssel unterzeichneten Abkom-
mens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koor-
dinierung und Zusammenarbeit das am 8. Dezember
1997 in Brüssel unterzeichnete Interimsabkommen über
Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten
Mexikanischen Staaten andererseits genehmigt werden
sollte —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Interimsabkommen über Handel und handelsbezo-
gene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten
andererseits sowie die einseitigen Erklärungen der
Gemeinschaft und die gemeinsamen Erklärungen der
Vertragsparteien werden im Namen der Europäischen
Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens und der Erklärungen ist
diesem Beschluß beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 19 des
Abkommens vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor.

Artikel 3

(1) Der Standpunkt der Gemeinschaft in dem mit dem
Abkommen eingesetzten Gemischten Rat und dem
Gemischten Ausschuß wird vom Rat auf Vorschlag der
Kommission gemäß den einschlägigen Bestimmungen
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft festgelegt.

(2) Der Präsident des Rates führt gemäß Artikel 8 des
Abkommens den Vorsitz im Gemischten Rat und unter-
breitet den Standpunkt der Gemeinschaft. Gemäß
Artikel 10 des Abkommens führt ein Vertreter der
Kommission, unterstützt durch die Vertreter der Mitglied-
staaten, den Vorsitz im Gemischten Ausschuß und unter-
breitet den Standpunkt der Gemeinschaft.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Juni 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident

R. COOK

(1) ABl. C 356 vom 22. 11. 1997, S. 28.
(2) ABl. C 167 vom 1. 6. 1998.
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INTERIMSABKOMMEN

über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

im folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits und

DIE VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im folgenden „Mexiko“ genannt,

andererseits,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung
und Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Mexiko anderer-
seits, nachstehend „Globales Abkommen“ genannt, am 8. Dezember 1997 in Brüssel unterzeichnet wurde,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Globale Abkommen die mit dem Kooperationsabkommen aus dem Jahre
1991 entwickelten Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und Mexiko stärken
und ausbauen soll,

IN DER ERWÄGUNG, daß es im beiderseitigen Interesse der Vertragsparteien liegt, die Bestimmungen des
Globalen Abkommens über Handel und handelsbezogene Fragen so bald wie möglich durch ein Interimsab-
kommen umzusetzen,

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Abkommen zu schließen, und zu diesem Zweck zu ihren Bevollmäch-
tigten ernannt:

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

Herrn Jacques F. Poos,
Vizepremierminister,
Minister für auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Zusammenarbeit Luxemburgs, Amtierender
Präsident des Rates der Europäischen Union,

Herrn Manuel Marín,
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

DIE VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

Herrn Herminio Blanco,
Minister für Handel und Industrie,

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

TITEL I

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 1 (GA Artikel 1)

Grundlage des Abkommens

Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die
Achtung der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen
Menschenrechtserklärung niedergelegt sind, sind die
Richtschnur der Innen- und Außenpolitik der Vertrags-
parteien und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses
Abkommens.

TITEL II

LIBERALISIERUNG DES HANDELS

Artikel 2

Ziel

Ziel dieses Titels ist die Schaffung eines Rahmens zur
Förderung der Entwicklung des Waren- und des Dienst-
leistungsverkehrs, unter anderem durch eine bilaterale
präferentielle, gegenseitige und schrittweise Liberalisie-
rung des Warenverkehrs unter Berücksichtigung der
Empfindlichkeit bestimmter Waren und im Einklang mit
den einschlägigen Regeln der Welthandelsorganisation
(WTO).
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Artikel 3 (GA Artikel 5)

Warenverkehr

Zur Erreichung des in Artikel 2 gesetzten Ziels beschließt
der mit Artikel 7 eingesetzte Gemischte Rat über die
Modalitäten und den Zeitplan des bilateralen gegensei-
tigen schrittweisen Abbaus der tariflichen und nichttarif-
lichen Handelshemmnisse im Einklang mit den einschlä-
gigen WTO-Regeln, insbesondere Artikel XXIV des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), und
unter gebührender Berücksichtigung der Empfindlichkeit
bestimmter Waren. Der Beschluß betrifft insbesondere
folgende Angelegenheiten:

a) Anwendungsbereich und Übergangszeiten,

b) Einfuhr- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher
Wirkung,

c) mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen
und Maßnahmen gleicher Wirkung,

d) Inländerbehandlung einschließlich des Verbots der
steuerlichen Diskriminierung bei der Besteuerung der
Waren,

e) Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen,

f) Schutz- und Überwachungsmaßnahmen,

g) Ursprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwal-
tungen,

h) Zusammenarbeit im Zollbereich,

i) Zollwertbestimmung,

j) technische Vorschriften und Normen, gesundheits-
und pflanzenschutzrechtliche Vorschriften, gegensei-
tige Anerkennung von Konformitätsbewertungen,
Zertifizierungen, Markensystemen, unter anderem,

k) allgemeine Ausnahmen, die aus Gründen der öffent-
lichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder Pflanzen oder des gewerb-
lichen, geistigen und kommerziellen Eigentums
gerechtfertigt sind, unter anderem,

l) Beschränkungen im Falle von Zahlungsbilanzschwie-
rigkeiten.

TITEL III

ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE, WETTBEWERB,
GEISTIGES EIGENTUM UND SONSTIGE HANDELS-

BEZOGENE BESTIMMUNGEN

Artikel 4 (GA Artikel 10)

Öffentliche Aufträge

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren auf der Basis der
Gegenseitigkeit eine schrittweise beiderseitige Liberalisie-
rung der öffentlichen Aufträge in vereinbarten Bereichen.

(2) Zur Erreichung dieses Ziels beschließt der
Gemischte Rat über Modalitäten und Zeitpläne. Der
Beschluß betrifft insbesondere folgende Angelegenheiten:

a) Anwendungsbereich der vereinbarten Liberalisierung;

b) nichtdiskriminierender Zugang zu den vereinbarten
Märkten;

c) Schwellenwerte;

d) gesetzliche und transparente Verfahren;

e) klare Widerspruchsverfahren;

f) Einsatz der Informationstechnologie.

Artikel 5 (GA Artikel 11)

Wettbewerb

(1) Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen
zur Verhinderung jeglicher Beschränkung oder Verzer-
rung des Wettbewerbs, die den Handel zwischen Mexiko
und der Gemeinschaft maßgeblich beeinträchtigen
könnten. Zu diesem Zweck legt der Gemischte Rat
Mechanismen für die Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen ihren für die Durchsetzung der Wett-
bewerbsregeln zuständigen Behörden fest. Die Zusam-
menarbeit umfaßt auch die gegenseitige Rechtshilfe, die
Notifikation, die Konsultation und den Informationsaus-
tausch, um die Transparenz bei der Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts und der Durchführung der Wett-
bewerbspolitik sicherzustellen.

(2) Zur Erreichung dieses Ziels faßt der Gemischte Rat
Beschlüsse insbesondere über folgende Angelegenheiten:

a) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen;

b) mißbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherr-
schenden Stellung durch ein oder mehrere Unter-
nehmen;

c) Unternehmensfusionen;

d) staatliche Handelsmonopole;

e) öffentliche Unternehmen und Unternehmen, denen
besondere oder ausschließliche Rechte übertragen
wurden.

Artikel 6

Geistiges und gewerbliches Eigentum

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen die große Bedeu-
tung, die sie dem Schutz der Rechte an geistigem
Eigentum (Urheberrechte einschließlich der Urheber-
rechte an Computerprogrammen und Datenbanken und
verwandte Schutzrechte, Patente, Gebrauchs- und
Geschmacksmuster, geographische Bezeichnungen und
Ursprungsbezeichnungen, Marken- und Warenzeichen,
Topographien integrierter Schaltkreise, Schutz gegen
unlauteren Wettbewerb gemäß Artikel 10a der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums sowie Schutz vertraulicher Informationen)
beimessen und verpflichten sich, geeignete Maßnahmen
zur Sicherstellung eines angemessenen und wirksamen
Schutzes dieser Rechte im Einklang mit den höchsten
internationalen Normen einschließlich wirksamer Mittel
zur Durchsetzung dieser Rechte zu treffen.
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(2) Zu diesem Zweck faßt der Gemischte Rat
Beschlüsse über Konsultationsverfahren im Hinblick auf
eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung im Falle
von Schwierigkeiten beim Schutz des geistigen Eigen-
tums.

TITEL IV

INSTITUTIONELLE, ALLGEMEINE UND SCHLUSS-
BESTIMMUNGEN

Artikel 7 (GA Artikel 45)

Gemischter Rat

Es wird ein Gemischter Rat eingesetzt, der die Durchfüh-
rung dieses Abkommens überwacht. Der Gemischte Rat
tagt in regelmäßigen Zeitabständen auf Ministerebene
und jedesmal, wenn die Umstände dies erfordern. Er prüft
alle wichtigen sich aus diesem Abkommen ergebenden
Fragen sowie alle bilateralen und internationalen Fragen
von gemeinsamem Interesse.

Artikel 8 (GA Artikel 46)

(1) Der Gemischte Rat besteht aus den Mitgliedern des
Rates der Europäischen Union und Mitgliedern der Euro-
päischen Kommission einerseits und Mitgliedern der
Regierung Mexikos andererseits.

(2) Die Mitglieder des Gemischten Rates können sich
nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vertreten lassen.

(3) Der Gemischte Rat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Er tritt innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkraft-
treten dieses Abkommens zu seiner ersten Sitzung
zusammen.

(4) Den Vorsitz im Gemischten Rat führt abwechselnd
ein Mitglied des Rates der Europäischen Union und ein
Mitglied der Regierung Mexikos nach Maßgabe der
Geschäftsordnung.

Artikel 9

Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens und in den
darin vorgesehenen Fällen ist der Gemischte Rat befugt,
Beschlüsse zu fassen. Die Beschlüsse sind für die
Vertragsparteien verbindlich, die die erforderlichen
Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen. Der
Gemischte Rat kann auch zweckdienliche Empfehlungen
abgeben.

Die Beschlüsse und Empfehlungen des Gemischten Rates
werden von den Vertragsparteien einvernehmlich ange-
nommen.

Die Durchführung der in Artikel 3, Artikel 4 Absatz 2,
Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen
Beschlüsse wird bis zur Unterzeichnung des Globalen
Abkommens ausgesetzt.

Artikel 10

Gemischter Ausschuß

(1) Der Gemischte Rat wird bei der Erfüllung seiner
Aufgaben von einem Gemischten Ausschuß unterstützt,
der aus Vertretern der Gemeinschaft einerseits und aus
Vertretern der Regierung Mexikos andererseits besteht; er
tagt normalerweise auf der Ebene hoher Beamter.

In der Geschäftsordnung des Gemischten Rates werden
die Funktionsweise und die Aufgaben des Gemischten
Ausschusses festgelegt, zu denen die Vorbereitung der
Tagungen des Gemischten Rates gehört.

(2) Der Gemischte Rat kann seine Befugnisse dem
Gemischten Ausschuß übertragen. In diesem Fall faßt der
Gemischte Ausschuß seine Beschlüsse nach Maßgabe des
Artikels 9.

(3) Der Gemischte Ausschuß tagt in der Regel einmal
jährlich abwechselnd in Brüssel und in Mexiko, wobei
Datum und Tagesordnung einvernehmlich im voraus fest-
gelegt werden. Im Einvernehmen der Vertragsparteien
können außerordentliche Tagungen einberufen werden.
Den Vorsitz im Gemischten Ausschuß führt abwechselnd
ein Vertreter jeder Vertragspartei.

Artikel 11 (GA Artikel 49)

Andere Ausschüsse

Der Gemischte Rat kann die Einsetzung weiterer Organe
beschließen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben
unterstützen.

Der Gemischte Rat legt in seiner Geschäftsordnung die
Zusammensetzung, die Ziele und die Arbeitsweise dieser
Organe fest.

Artikel 12 (GA Artikel 50)

Streitbeilegung

Der Gemischte Rat beschließt über die Einführung eines
spezifischen Streitbeilegungsverfahrens für Handels- und
handelsbezogene Fragen, das mit den einschlägigen
WTO-Bestimmungen vereinbar ist.

Artikel 13 (GA Artikel 52)

Klausel über die nationale Sicherheit

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei nicht
daran, alle Maßnahmen zu ergreifen,

a) die sie für notwendig erachtet, um die Weitergabe von
Informationen zu verhindern, die ihren wesentlichen
Sicherheitsinteressen widersprechen;

b) die die Herstellung von oder den Handel mit Waffen,
Munition und Kriegsmaterial oder eine zur Sicherung
der Verteidigung erforderliche Forschung, Entwick-
lung oder Produktion betreffen; diese Maßnahmen
dürfen die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der
nicht eigens für militärische Zwecke bestimmten
Waren nicht beeinträchtigen;
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c) die sie zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen im
Falle schwerwiegender innerstaatlicher Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, im Kriegsfall,
bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden
internationalen Spannung oder zur Erfüllung der von
ihr übernommenen Verpflichtungen zur Aufrechter-
haltung des Friedens und der internationalen Sicher-
heit für notwendig erachtet.

Artikel 14

Die Schlußakte enthält eine Gemeinsame und eine
Einseitige Erklärung, die bei Unterzeichnung dieses
Abkommens gemacht wurden.

Artikel 15 (GA Artikel 56)

Geographischer Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
angewendet wird, und nach Maßgabe jenes Vertrags einer-
seits sowie für das Gebiet der Vereinigten Mexikanischen
Staaten andererseits.

Artikel 16

Geltungsdauer

Dieses Abkommen gilt bis zum Inkrafttreten des am
8. Dezember 1997 unterzeichneten Globalen Abkom-
mens.

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifi-
kation der anderen Vertragspartei kündigen. Dieses
Abkommen tritt sechs Monate nach dem Tag dieser Noti-
fikation außer Kraft.

Artikel 17 (GA Artikel 58)

Erfüllung der Verpflichtungen

(1) Die Vertragsparteien treffen alle allgemeinen oder
besonderen Maßnahmen, die zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen aus diesem Abkommen erforderlich sind,
und sorgen für die Verwirklichung der Ziele dieses
Abkommens.

Ist eine Vertragspartei der Auffassung, daß die andere
Vertragspartei einer Verpflichtung aus diesem Abkommen
nicht nachgekommen ist, so kann sie geeignete
Maßnahmen treffen. Abgesehen von besonders drin-
genden Fällen unterbreitet sie dem Gemischten Rat im
Hinblick auf eine für die Vertragsparteien annehmbare

Lösung innerhalb von 30 Tagen alle sachdienlichen
Informationen für eine gründliche Prüfung der Situation.

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die
das Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten
stören. Diese Maßnahmen werden dem Gemischten Rat
unverzüglich mitgeteilt, der auf Antrag der anderen
Vertragspartei darüber berät.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, daß unter
besonders dringenden Fällen im Sinne des Absatzes 1
erhebliche Verletzungen dieses Abkommens durch einer
der Vertragsparteien zu verstehen sind. Eine erhebliche
Verletzung des Abkommens liegt vor

a) bei einer nach den allgemeinen Regeln des Völker-
rechts nicht zulässigen Ablehnung dieses Abkom-
mens;

b) bei einem Verstoß gegen die wesentlichen Bestand-
teile dieses Abkommens im Sinne des Artikels 1.

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, daß die in
diesem Artikel genannten „geeigneten Maßnahmen“ im
Einklang mit dem Völkerrecht getroffen werden. Falls
eine Vertragspartei gemäß diesem Artikel eine Maßnahme
in einem besonders dringenden Fall trifft, kann die
andere Vertragspartei die dringende Einberufung einer
gemeinsamen Sitzung beider Vertragsparteien innerhalb
einer Frist von 15 Tagen beantragen.

Artikel 18 (GA Artikel 59)

Urschriften

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechi-
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Artikel 19

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien
gemäß ihren eigenen Verfahren genehmigt.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats
in Kraft, der auf den Monat folgt, an dem die Vertragspar-
teien einander den Abschluß der dafür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben.

(3) Die Notifikationen sind dem Generelsekretär des
Rates der Europäischen Union zu übermitteln, bei dem
dieses Abkommen hinterlegt wird.
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Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

ÄΕγινε στιr Βρυξ Äελλεr, στιr οκτ Äω ∆εκεµβρÄιου χÄιλια εννιακ Äοσια ενεν Äηντα επτ Äα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την ΕυρωπαÏικ Äη Κοιν Äοτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Por los Estados Unidos Mexicanos
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SCHLUSSAKTE

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft sowie die Bevollmächtigten der
Vereinigten Mexikanischen Staaten nehmen die folgende Schlußakte an betreffend:

1. Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den
Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits,

2. Interimsabkommen über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits, und

3. Gemeinsame Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten und der
Vereinigten Mexikanischen Staaten.
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(1)

Die Bevollmächtigten

DES KÖNIGREICHS BELGIEN,

DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK,

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,

DES KÖNIGREICHS SPANIEN,

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

IRLANDS,

DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG,

DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE,

DER REPUBLIK ÖSTERREICH,

DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

DER REPUBLIK FINNLAND,

DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN,

DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT,

im folgenden „Mitgliedstaaten“ genannt, und

die EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

im folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits, und

die Bevollmächtigten der VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im folgenden „Mexiko“ genannt,

andererseits,

die am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig in Brüssel zur Unterzeichnung des
Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Ver-
einigten Mexikanischen Staaten andererseits zusammengetreten sind, haben die folgenden
Dokumente angenommen:

— das Abkommen und seine Anhänge.

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten
Mexikos haben die nachstehend aufgeführten und dieser Schlußakte beigefügten Gemeinsamen
Erklärungen angenommen:

Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und Mexikos zu dem politischen Dialog
gemäß Artikel 3 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu dem Dialog auf parlamentarischer Ebene

Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 4 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 24 Absatz 3 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 35 des Abkommens
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Die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachstehend aufgeführten und dieser Schlußakte
beigefügten Erklärungen der Europäischen Gemeinschaft und/oder ihrer Mitgliedstaaten zur
Kenntnis genommen:

Erklärung zu Artikel 11 des Abkommens

Erklärung zu Artikel 12 des Abkommens

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft haben die nachstehend aufge-
führte und dieser Schlußakte beigefügte Erklärung Mexikos zur Kenntnis genommen:

Erklärung zu Titel I des Abkommens
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GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN

Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und Mexikos zu dem politischen
Dialog gemäß Artikel 3 des Abkommens

1. PRÄAMBEL

Die Europäische Union einerseits und Mexiko andererseits,
— eindenk der historischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen und der

freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihren Völkern,
— in Anbetracht ihres Willens, die politischen und wirtschaftlichen Freiheiten zu stärken,

welche die Grundlage der Gesellschaften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
Mexikos bilden,

— unter Bekräftigung des Wertes der Menschenwürde, der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte als Fundament demokratischer Gesellschaften sowie der wesentlichen
Rolle rechtstaatlicher demokratischer Einrichtungen,

— in dem Wunsch, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den
in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen zu festigen,

— einig in ihrem Interesse an einer Regionalintegration als Instrument zur Förderung einer
nachhaltigen und harmonischen Entwicklung ihrer Völker, die auf den Grundsätzen des
sozialen Fortschritts und der Solidarität zwischen Mitgliedern beruht,

— gestützt auf die Präferenzbeziehungen, die mit dem 1991 unterzeichneten Kooperations-
rahmenabkommen zwischen der Gemeinschaft und Mexiko hergestellt wurden,

— unter Hinweis auf die Grundsätze in der von der Kommission und dem Rat einerseits und
Mexiko andererseits am 2. Mai 1995 in Paris unterzeichneten Feierlichen Gemeinsamen
Erklärung,

haben beschlossen, ihre Beziehungen auf einer langfristigen Basis zu entwickeln.

2. ZIELE

Die Europäische Union und Mexiko sind der Auffassung, daß die Aufnahme eines intensi-
veren politischen Dialogs ein grundlegendes Element der geplanten wirtschaftlichen und
politischen Annäherung darstellt und entscheidend dazu beiträgt, dieses Abkommen zu
einem Instrument zur Förderung der in der Präambel dieser Erklärung genannten Grundsätze
zu machen.

Dieser Dialog basiert auf dem gemeinsamen Eintreten der Vertragsparteien für die Demo-
kratie und die Achtung der Menschenrechte sowie auf ihrer Verpflichtung zur Wahrung des
Friedens und zur Errichtung einer gerechten und stabilen Weltordnung gemäß der Charta der
Vereinten Nationen.

Der Dialog zielt darauf ab, dauerhafte Solidaritätsbeziehungen zwischen der Europäischen
Union und Mexiko herzustellen und dadurch einen Beitrag zur Stabilität und zum Wohlstand
ihrer Regionen zu leisten, den Prozeß der Regionalintegration zu unterstützen und ein Klima
des Verständnisses und der Toleranz zwischen ihren Völkern und Kulturen zu fördern.

Der Dialog umfaßt alle Themen von gemeinsamem Interesse und soll den Weg bahnen für
neue Formen der Zusammenarbeit einschließlich gemeinsamer Initiativen auf internationaler
Ebene, die gemeinsamen Zielen dienen und insbesondere die Bereiche Frieden, Sicherheit
und Regionalentwicklung betreffen.

3. MECHANISMEN DES DIALOGS

Der politische Dialog zwischen den Vertragsparteien findet statt in Form von Kontakten,
Informationsaustausch und Konsultationen zwischen den verschiedenen Einrichtungen
Mexikos und der Europäischen Union einschließlich der Europäischen Kommission.

Er findet insbesondere statt

— auf der Ebene der Präsidenten;

— auf Ministerebene;

— auf der Ebene hoher Beamter;

— unter voller Nutzung der diplomatischen Kontakte.
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Auf der Ebene der Präsidenten finden regelmäßige Treffen zwischen den höchsten Instanzen
der Vertragsparteien statt; die Vertragsparteien legen die Einzelheiten für diese Treffen fest.

Auf der Ebene der Minister finden regelmäßige Treffen zwischen den Außenministern statt;
die Vertragsparteien legen die Einzelheiten für diese Treffen fest.

Gemeinsame Erklärung zu dem Dialog auf parlamentarischer Ebene

Die Vertragsparteien unterstreichen die Zweckmäßigkeit der Einrichtung eines institutionali-
sierten politischen Dialogs auf parlamentarischer Ebene durch Kontakte zwischen dem Europä-
ischen Parlament und dem mexikanischen Kongreß (Abgeordnetenkammer und Senat).

Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 4 des Abkommens

Die Verpflichtungen des Artikels 4 dieses Abkommens werden erst dann wirksam, wenn der in
Artikel 5 genannte Beschluß gemäß Artikel 7 angenommen worden ist.

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 24 Absatz 3 des Abkommens

Die Vertragsparteien bekräftigen die von ihnen als Mitglieder der WTO eingegangenen multi-
lateralen Verpflichtungen im Bereich der Seeverkehrsdienste und berücksichtigen zugleich ihre
jeweiligen Verpflichtungen aus dem OECD-Kodex zur Liberalisierung der laufenden unsicht-
baren Transaktionen.

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 35 des Abkommens

Die Vertragsparteien kommen überein, auf multilateraler Ebene offiziell für die Annahme, die
Inkraftsetzung und die Durchsetzung des Internationalen Verhaltenskodex für verantwortungs-
volle Fischerei einzutreten.
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EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN

Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 11 des Abkommens

Die Gemeinschaft erklärt, daß sie bis zur Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum
Wettbewerb gemäß Artikel 11 Absatz 2 bei der Auslegung dieses Artikels alle Praktiken, die im
Widerspruch zu diesem Artikel stehen, auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 85, 86 und
92 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und im Falle der unter den
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden
Erzeugnisse auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 65 und 66 dieses Vertrags und der
Bestimmungen der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen einschließlich des Folgerechts beur-
teilen wird.

Erklärung der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten zu den in Artikel 12 des
Abkommens genannten Übereinkünften über geistiges Eigentum

Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind der Auffassung, daß die in Artikel 12 Absatz 2
Buchstabe b) genannten einschlägigen multilateralen Übereinkünfte über geistiges Eigentum
zumindest die folgenden Übereinkünfte umfassen:

— Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und der Kunst (Pariser
Fassung von 1971, geändert 1979);

— Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von
Tonträgern und der Sendeunternehmen (Rom, 1961);

— Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer
Fassung von 1967, geändert 1979);

— Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(Washington 1970, geändert 1979 und 1984);

— Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Stockholmer
Fassung von 1967, geändert 1979);

— Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(Madrid, 1989);

— Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstlei-
stungen für die Eintragung von Marken (Genfer Fassung von 1977, geändert 1979);

— Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorga-
nismen für die Zwecke von Patentverfahren (1977, geändert 1980);

— Internationales Übereinkommen zum Schutz pflanzlicher Züchtungen (UPOV) (Genfer
Fassung, 1991);

— Abkommen über das Warenzeichengesetz (Genf 1994).
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Erklärung Mexikos zu Titel I

Die mexikanische Außenpolitik beruht auf folgenden in der mexikanischen Verfassung nieder-
gelegten Grundsätzen:

Selbstbestimmung der Völker,

Nichteinmischung,

friedliche Beilegung von Streitigkeiten,

Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen,

Rechtsgleichheit der Staaten,

Internationale Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung,

Eintreten für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit.

Mit Blick auf seine geschichtliche Erfahrung und den hohen Auftrag seiner politischen Verfas-
sung bringt Mexiko seine volle Überzeugung zum Ausdruck, daß allein die uneingeschränkte
Achtung des Völkerrechts das Fundament für Frieden und Entwicklung bilden kann. Ferner
versichert Mexiko, daß die Grundsätze der Koexistenz der internationalen Staatengemeinschaft
gemäß der Charta der Vereinten Nationen, die in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung
niedergelegten Grundsätze und die Grundsätze der Demokratie ständige Richtschnur für seinen
konstruktiven Beitrag zur Erfüllung der internationalen Aufgaben sind und den Rahmen für
seine Beziehung zur Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, die in diesem Abkommen geregelt
wird, beziehungsweise für seine Beziehung zu jedem anderen Land oder jedem anderen Zusam-
menschluß von Ländern bilden.
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Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

ÄΕγινε στιr Βρυξ Äελλεr, στιr οκτ Äω ∆εκεµβρÄιου χÄιλια εννιακ Äοσια ενεν Äηντα επτ Äα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande,
Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région
Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische
Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region
und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνικ Äη ∆ηµοκρατÄια
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republikken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την ΕυρωπαÏικ Äη Κοιν Äοτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen
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Por los Estados Unidos Mexicanos
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(2)

Zugleich haben die Bevollmächtigten der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT,

im folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits, und

die Bevollmächtigten der VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im folgenden „Mexiko“ genannt,

andererseits,

die am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig in Brüssel zur Unterzeichnung des
Interimsabkommens über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits zusammenge-
treten sind, das folgende Dokument angenommen:

— Das Abkommen

Die Bevollmächtigten der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachste-
hend aufgeführte und dieser Schlußakte beigefügte Gemeinsame Erklärung angenommen:

— Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 2 des Abkommens

Die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachstehend aufgeführte und dieser Schlußakte beige-
fügte Erklärung der Gemeinschaft zur Kenntnis genommen:

— Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Artikel 5 des Abkommens
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Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

ÄΕγινε στιr Βρυξ Äελλεr, στιr οκτ Äω ∆εκεµβρÄιου χÄιλια εννιακ Äοσια ενεν Äηντα επτ Äα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την ΕυρωπαÏικ Äη Κοιν Äοτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Por los Estados Unidos Mexicanos



¬ ¬DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 226/4713. 8. 98

Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 2 des Abkommens

Die Verpflichtungen des Artikels 2 dieses Abkommens werden erst dann wirksam, wenn der in
Artikel 3 genannte Beschluß angenommen worden ist.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Artikel 5 des Abkommens

Die Gemeinschaft erklärt, daß sie bis zur Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum
Wettbewerb gemäß Artikel 5 Absatz 2 bei der Auslegung dieses Artikels alle Praktiken, die im
Widerspruch zu diesem Artikel stehen, auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 85, 86 und
92 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und im Falle der unter den
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden
Erzeugnisse auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 65 und 66 dieses Vertrags und der
Bestimmungen der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen einschließlich des Folgerechts beur-
teilen wird.
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(3)

Zugleich haben die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevoll-
mächtigten Mexikos folgende Gemeinsame Erklärung angenommen:

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHRER
MITGLIEDSTAATEN UND DER VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN

Zur angemessenen Abdeckung der Themen in Titel III und IV des am 8. Dezember 1997 unter-
zeichneten Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und
Zusammenarbeit in einem umfassenden Rahmenwerk verpflichten sich die Europäische
Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten und die Vereinigten Mexikanischen Staaten,

1. Verhandlungen über Vereinbarungen über eine Liberalisierung des Dienstleistungs-, des
Kapital- und des Zahlungsverkehrs sowie über Maßnahmen betreffend das geistige Eigentum
gemäß den Artikeln 6, 8, 9 und 12 dieses Abkommens gleichzeitig mit den Verhandlungen
über die Liberalisierung des Warenverkehrs gemäß Artikel 5 dieses Abkommens und gemäß
Artikel 3 des am 8. Dezember 1997 unterzeichneten Interimsabkommens über Handel und
handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten
Mexikanischen Staaten aufzunehmen und nach Möglichkeit zum Abschluß zu bringen;

2. dafür zu sorgen, daß unbeschadet des Abschlusses ihrer jeweiligen internen Verfahren die
Ergebnisse der Verhandlungen über die Liberalisierung des Dienstleistungs-, des Kapital- und
des Zahlungsverkehrs sowie die Maßnahmen betreffend das geistige Eigentum so bald wie
möglich in Kraft treten können und auf diese Weise das gemeinsame Ziel der Vertragspar-
teien gemäß Artikel 7 des Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordi-
nierung und Zusammenarbeit, sowohl den Waren- als auch den Dienstleistungsverkehr
möglichst weitgehend zu liberalisieren, erreicht wird.
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Information über das Inkrafttreten des Interimsabkommens über Handel und
handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den

Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits

Nachdem die Vertragsparteien am 30. Juni 1998 ihre Ratifikationsurkunden ausgetauscht haben,
tritt das Interimsabkommen über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits gemäß
dessen Artikel 19 am 1. Juli 1998 in Kraft.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. Juli 1998

zur Änderung der Entscheidung 98/372/EG zur Festlegung der Veterinärbedin-
gungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von lebenden Rindern
und Schweinen aus bestimmten europäischen Ländern unter Berücksichtigung

bestimmter Aspekte in bezug auf Kroatien und die Tschechische Republik

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 2239)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(98/505/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom
12. Dezember 1972 zur Regelung tierseuchenrechtlicher
und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem
Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus Drittländern (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbe-
sondere auf die Artikel 6, 8 und 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Entscheidung 98/372/EG der Kommission (3)
wurden die Veterinärbedingungen und Veterinärbeschei-
nigungen für die Einfuhr von lebenden Rindern und
Schweinen aus bestimmten europäischen Ländern festge-
legt.

Aufgrund von Problemen mit den Veterinärkontrollen
wurden von der Europäischen Gemeinschaft für
bestimmte Gebiete Kroatiens Gesundheitsbeschrän-
kungen eingeführt.

Ein kürzlich erfolgter Besuch von Veterinärsachverstän-
digen der Gemeinschaft in Kroatien hat gezeigt, daß die
dortigen tierärztlichen Kontrollstellen das gesamte Land
ausreichend überwachen.

Die Einfuhr von lebenden Rindern sollte daher aus ganz
Kroatien zugelassen werden.

Die von Kroatien hinsichtlich der Rindertuberkulose und
der Brucellose gebotenen Garantien können nicht als
gleichwertig mit dem Gesundheitsstatus der Gemein-
schaftsbestände angesehen werden, die amtlich anerkannt
seuchenfrei sind.

Die Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen
müssen an die Tiergesundheitslage des betreffenden
Drittlands angepaßt sein. Für die Einfuhr von Rindern
aus Kroatien sollten zusätzliche Garantien hinsichtlich
Tuberkulose und Brucellose gefordert werden. Diese
zusätzlichen Garantien sind je nach Entwicklung der Lage
erneut zu prüfen.

1997 sind in einigen Bezirken der Tschechischen Repu-
blik Seuchenausbrüche bei Hausschweinen bestätigt
worden.

Im Anschluß an die von den tschechischen Behörden
getroffenen Maßnahmen hat sich die Seuchenlage in den
Hausschweinbetrieben verbessert; seit Juni 1997 sind
keine neuen Fälle aufgetreten.

Es gilt, die Angaben über die Gebiete, in denen bei der
Wildschweinpopulation Fälle von klassischer Schweine-
pest aufgetreten sind, an die derzeitige Lage anzupassen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 98/372/EG wird wie folgt geändert:

1. Anhang I wird durch den Anhang I der vorliegenden
Entscheidung ersetzt.

2. Anhang II wird durch den Anhang II der vorliegenden
Entscheidung ersetzt.

3. Anhang IV wird durch den Anhang III der vorlie-
genden Entscheidung ersetzt.

(1) ABl. L 302 vom 31. 12. 1972, S. 28.
(2) ABl. L 24 vom 30. 1. 1998, S. 31.
(3) ABl. L 170 vom 16. 6. 1998, S. 34.
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Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 27. Juli 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG II

„ANHANG II

TIERGESUNDHEITSGARANTIEN FÜR DIE GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG — LEBENDE TIERE

Land Code

Rinder

Zucht- u. Nutzrinder

BM (1) ZG (2)

Schlachtrinder

BM (1) ZG (2)

Schweine

Zucht- u. Nutzschweine

BM (1) ZG (2)

Schlachtschweine

BM (1) ZG (2)

ALBANIEN (3) AL — — — —

BOSNIEN-
HERZEGOWINA (3)

BA — — — —

BULGARIEN BG — — — —

BG-1 A B — —

BG-2 — — — —

BELARUS (3) BY — — — —

TSCHECHISCHE
REPUBLIK

CZ A B — —

CZ-1 A B C D

CZ-2 A B — —

ESTLAND (3) EE A (3) B (3) — —

FÖDERATIVE
REPUBLIK
JUGOSLAWIEN

FY — — — —

FY-1 — — — —

FY-2 — — —

KROATIEN HR A d B — —

UNGARN HU A B C D

LITAUEN (3) LI A (3) B (3) — —

LETTLAND (3) LV A (3) B (3) — —

EHEMALIGE
JUGOSLAWISCHE
REPUBLIK
MAZEDONIEN

MK — — — —

POLEN PL A B — —

RUMÄNIEN RO A B — —

RUSSLAND (3) RU — — — —

SLOWENIEN SI A B — —

SLOWAKISCHE
REPUBLIK

SK A B — —
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(1) BM: auszufüllendes Bescheinigungsmuster. Die Buchstaben A, B, C, D . . . in der Tabelle geben an, welches Muster der in Anhang III festgelegten Tierge-
sundheitsbescheinigungen gemäß Artikel 2 der Entscheidung 98/372/EG für die einzelnen Tierkategorien und Herkunftsländer zu verwenden ist. Ein
Gedankenstrich bedeutet, daß die Einfuhr unzulässig ist.

(2) ZG: Zusätzliche Garantien. Die Buchstaben a, b, c, d . . . in der Tabelle geben an, welche zusätzlichen Garantien das Ausfuhrland gemäß Anhang IV geben
muß. Das Ausfuhrland muß diese zusätzlichen Garantien in Abschnitt VI der in Anhang III festgelegten Tiergesundheitsbescheinigungen eintragen.

(3) Die Einfuhr von Hausrindern und Hausschweinen ist unzulässig, da die Europäische Kommission den vom Ausfuhrland vorgelegten Rückstandskontroll-
plan nicht genehmigt hat.“



¬ ¬DE Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenL 226/56 13. 8. 98

ANHANG III

„ANHANG IV

Zusätzliche Garantieanforderungen, die das Ausfuhrland in Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 erfüllen muß,
wenn sie nach Anhang II verlangt werden:

a) Die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind durch Kehlkopf-Rachen-Abstrich (Probang-Test) mit
Negativbefund auf Maul- und Klauenseuche untersucht worden;

b) die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind mit Negativbefund serologisch auf MKSV-Antikörper
untersucht worden;

c) die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind zumindest in den 14 Tagen unmittelbar vor ihrem
Versand zur Ausfuhr in einer amtstierärztlich überwachten Quarantänestation im Herkunftsland gehalten
worden, in der in den 21 Tagen vor der Ausfuhr kein Tier gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft
worden ist und in die während dieser Zeit außer den zur Ausfuhrpartie gehörenden Tieren keine Tiere
eingestellt worden sind.

d) Die Tiere stammen aus folgenden Beständen, die als ,amtlich anerkannt frei von Tuberkulose, Brucellose
und Leukose‘ gemäß den Anhängen A und G der Richtlinie 64/432/EWG eingestuft wurden:

Nr. des Bestandes
Gesamtzahl
der Tiere

Zahl der ausgeführten
Tiere

Datum
der Untersuchung

“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. Juli 1998

zur Berichtigung der Entscheidung 97/306/EG der Kommission zur Änderung
der Abgrenzung der benachteiligten Gebiete in Spanien gemäß den Artikeln 20

bis 25 der Verordnung (EG) Nr. 950/97

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 2279)

(Nur der spanische Text ist verbindlich)

(98/506/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 950/97 des Rates
vom 20. Mai 1997 zur Verbesserung der Effizienz der
Agrarstruktur (1), insbesondere auf Artikel 30,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Anhang der Entscheidung 97/306/EG der Kommis-
sion vom 18. April 1997 zur Änderung der Abgrenzung
der benachteiligten Gebiete in Spanien (2) ist zu berich-
tigen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
Agrarstrukturen und Entwicklung des ländlichen
Raumes 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 97/306/EG der Kommis-
sion wird gemäß dem Anhang zur vorliegenden Entschei-
dung berichtigt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Spanien
gerichtet.

Brüssel, den 27. Juli 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 142 vom 2. 6. 1997, S. 1.
(2) ABl. L 130 vom 22. 5. 1997, S. 14.
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ANHANG

Zusammenstellung der in der Entscheidung 97/306/EG der Kommission vorzunehmenden
Berichtigungen

Com. autonoma Entfallende Angabe Einzutragende Angabe

08 Abschnitt C Comarca 04 - Serranía Baja Comarca 03 - Serranía Media

08 Abschnitt C 199 Gabaldón 199 Solera del Gabaldón

08 Abschnitt D 901 Robledal 901 El Robledo

07 Abschnitt C (*) Comarca: 02-Sepúlveda (*) Comarca: 02-Sepúlveda

902 Cozuelos de Fuentidueña

905 Cuevas del Provanco 905 Cuevas del Provanco

04 Abschnitt E 903 Migjorn Gran (Es) 902 Migjorn Gran (Es)

17 Abschnitt G (*) Comarca 01 - Guipúzcoa Comarca 01 - Guipúzcoa

17 Abschnitt C 904 Baliarrin 904 Baliarrain
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 28. Juli 1998

zur Änderung der Entscheidung 97/408/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen
die klassische Schweinepest in der Tschechischen Republik

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 2276)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(98/507/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom
15. Juli 1991 zur Festlegung von Grundregeln für die
Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemein-
schaft eingeführten Tieren und zur Änderung der Richt-
linien 89/662/EWG, 90/425/EWG und 90/675/EWG (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 96/43/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 18 Absatz 1,

gestützt auf die Richtlinie 90/675/EWG des Rates vom
10. Dezember 1990 zur Festlegung von Grundregeln für
die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die
Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen (3), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 96/43/EG, insbesondere auf
Artikel 19 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1997 wurde das Auftreten der klassischen Schweinepest
bei Hausschweinen in bestimmten Gebieten der Tsche-
chischen Republik bestätigt.

Die Kommission hat die Entscheidung 97/408/EG vom
25. Juni 1997 über Maßnahmen zum Schutz gegen die
klassische Schweinepest in der Tschechischen Repu-
blik (4) erlassen.

Die Seuchenlage in den Hausschweinbetrieben hat sich
verbessert.

Die klassische Schweinepest tritt weiterhin bei Wild-
schweinen in bestimmten Gebieten der Tschechischen
Republik auf.

Dadurch können die Tierbestände der Europäischen
Gemeinschaft gefährdet werden.

Somit müssen einige der mit der Entscheidung 97/
408/EG erlassenen Schutzmaßnahmen in den Gebieten
beibehalten werden, in denen die Seuche 1997 und 1998
bei Wildschweinen aufgetreten ist.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Artikel 1 der Entscheidung 97/408/EG erhält
folgende Fassung:

„Artikel 1

Die Mitgliedstaaten untersagen die Einfuhr von
lebenden Schweinen, Schweinesamen, -embryonen
und -eizellen aus den im Anhang dieser Entscheidung
aufgeführten Bezirken in der Tschechischen Repu-
blik.“

(2) Der Anhang der Entscheidung 97/408/EG wird
durch den Anhang der vorliegenden Entscheidung
ersetzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Maßnahmen betreffend
die Tschechische Republik, um sie mit dieser Entschei-
dung in Einklang zu bringen. Sie unterrichten die
Kommission davon.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 28. Juli 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 268 vom 24. 9. 1991, S. 56.
(2) ABl. L 162 vom 1. 7. 1996, S. 1.
(3) ABl. L 373 vom 31. 12. 1990, S. 1.
(4) ABl. L 170 vom 28. 6. 1997, S. 58.
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ANHANG

Bezirke in der Tschechischen Republik

Breclav

Kromeriz

Vyskov

Hodonin

Uherske Hradiste

Zlin

Znojmo

Prerov
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